
RiVASt: Nummer 86 Vorläufige Inhaftnahme, polizeiliche Festnahme

Nummer 86  Vorläufige Inhaftnahme, polizeiliche Festnahme 
 
(1) Liegt gegen die verfolgte Person ein Haftbefehl oder ein vollstreckbares Straferkenntnis vor und hat die 
zuständige deutsche Behörde konkrete Anhaltspunkte über den Aufenthaltsort der verfolgten Person im 
Ausland, ist die zuständige ausländische Behörde um Verhängung oder Aufrechterhaltung der vorläufigen 
Auslieferungshaft zu ersuchen, wenn beabsichtigt ist, ein Auslieferungsersuchen anzuregen, und die 
Inhaftnahme zur Sicherung der späteren Auslieferung zweckmäßig und nach dem Recht des ausländischen 
Staates nicht von vornherein unzulässig erscheint (vgl. Länderteil).

(2) 1Ist ein Haftbefehl noch nicht erlassen, kann in dringenden Fällen die polizeiliche Festnahme im Ausland 
angeregt werden. 2Gleichzeitig muss der Haftbefehl beantragt und nach seinem Erlass unverzüglich das 
Ersuchen um vorläufige Inhaftnahme gestellt werden.

(3) 1Das Ersuchen muss neben den allgemeinen Angaben (vgl. Nummer 29 Absatz 1) den Hinweis 
enthalten, dass ein Haftbefehl oder ein vollstreckbares Straferkenntnis vorliegt. 2Ferner ist in das Ersuchen 
eine kurze Darstellung der Straftat unter Angabe des Tatortes und der Tatzeit sowie die Erklärung 
aufzunehmen, dass die Auslieferung auf dem dafür vorgesehenen Weg unverzüglich angeregt werden wird 
(vgl. Muster Nummer 18).

(4) 1Das Ersuchen ist in der Regel per Telefax gemäß Nummer 6 über das Bundeskriminalamt zu stellen; 
die zuständige deutsche Auslandsvertretung ist gegebenenfalls unmittelbar zu benachrichtigen. 2Ist für das 
Ersuchen um vorläufige Inhaftnahme der diplomatische Geschäftsweg vorgeschrieben (vgl. Länderteil), wird 
es unverzüglich und unmittelbar an die deutsche Auslandsvertretung gerichtet; das Bundeskriminalamt ist 
gemäß Nummer 6 zu benachrichtigen.

(5) 1Über das Ersuchen ist gleichzeitig der obersten Justizbehörde zu berichten. 2Ferner sind das 
Bundesamt für Justiz und das Auswärtige Amt unmittelbar zu benachrichtigen, sofern es sich nicht um 
Ersuchen an ein Mitglied des Europarates, Australien, Kanada oder die Vereinigten Staaten von Amerika 
handelt.


